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In Ergänzung der Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen 

Anfrage Nr.2594/J betreffend Waldsterben, welche die Abgeordneten 

Geyer und Freunde am 15. Juli 1988 an mich richteten, beehre ich 

mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Wie ich schon zu den Punkten 2 bis 6 der Anfrage ausgeführt habe, 

wurde zur Erarbeitung der 2. Durchführungsverordnung zum Dampf

kesselemissionsgesetz (DKEG) weder im seinerzeitigen Bundesmini

sterium für Handel, Gewerbe und Industrie noch im seinerzeitigen 

Bundesministerium für Bauten und Technik ein Arbeitskreis einge

richtet. 

Uber Anregung des damaligen Bundesministers für Handel, Gewerbe 

und Industrie wurde jedoch am 25.11.1983 eine "Expertengruppe zur 

Beratung der Wirtschaft" gebildet, welche sich vorallem mit Maß

nahmen gegen das Waldsterben zu befassen hatte. Dieser Experten

gruppe gehörten neben den Sozialpartnern auch die im Gegenstand 

berührten Organisationseinheiten des seinerzeitigen Bundesmini

steriums für Handel, Gewerbe und Industrie an. Aufgabe dieser Ex

pertengruppe war in erster Linie die Erarbeitung von Entscheidungs

grundlagen für legistische Maßnahmen. Gegenstand der Besprechungen 

bildeten zunächst offene Fragen im Zusammenhang mit dem Entwurf 

einer 2. Verordnung des seinerzeitigen Bundesministers für Land-
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und Forstwirtschaft gegen forstschädliche Luftverunreinigungen. 

Aufgrund des engen sachlichen Zusammenhanges wurden jedoch bald 

auch Probleme betreffend den Entwurf einer 2. Durchführungsver

ordnung zum Dampfkesselemissionsgesetz des seinerzeitigen Bundes

ministers für Bauten und Technik in die Beratungen einbezogen und 

in mehreren Gesprächsrunden unter Zuziehung von Experten des da

maligen Bundesministeriums für Bauten und Technik behandelt. 

Für die Erstellung der 1. Durchführungsverordnung nach dem Luft

reinhaltegesetz für Kesselanlagen wurde von mir, wie bereits in 

der Beantwortung vom 1.9.1988 festgeste kein Arbeitskreis 

eingesetzt, es werden jedoch externe E rten bzw. Hochschulin

stitute im notwendigen Umfang zugezoge . 
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